
 

 Sitzungsvorlage 
  

 

 Stadt Meersburg 

Fachbereich "Bauen, Planen, Umwelt"  Nummer: 17/0780 

 Datum: 03.07.2017 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Gemeinderat 11.07.2017 öffentlich 

 Anlagen: 

Bebauungsplan 

schriftlicher und 

zeichnerischer Teil,  

Satzungstexte 

  

 

 

2. Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Am Rosenhag": Beratung und 

Beschlussfassung über eingenangene Stellungnahmen; Satzungsbeschluss 

 

 

 

Sachvortrag: 

Möglicherweise befangene Räte rücken vom Ratstisch ab. Auf vorherige Sitzungsvorlagen 
wird verwiesen. 

 

Der Gemeinderat der Stadt Meersburg hat am 9. Mai 2017 in öffentlicher Sitzung über die 
während der erneuten öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen beraten und 
beschlossen, den Bebauungsplan nochmals vom 29. Mai bis 30. Juni 2017 öffentlich 
auszulegen.  

 

Mit Schreiben vom 23. Mai 2017 wurde das Landratsamt Bodenseekreis als Behörde 
beteiligt.  

 

Mit Schreiben vom 22. Juni 2017 teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit, dass die 
Rechtsgrundlagen an die seit 13. Mai 2017 geltende Rechtslage anzupassen ist und ein 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen werden soll, dass das 
Bebauungsplanverfahren nach altem Recht abgeschlossen wird. 



 

Planerische Stellungnahme / Abwägungsvorschlag 

Die textliche Ergänzung erfolgt. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Rechtsgrundlage wird aktualisiert, der Hinweis erfolgt. 

 



Seitens der Öffentlichkeit gingen drei Stellungnahmen ein. 

 

Öffentlichkeit 1 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 ging folgende Stellungnahme ein. 

 



Planerische Stellungnahme / Abwägungsvorschlag 

Erschließungsstraßen und Fußwege sind festgesetzt. 

Regelungen zu Gestaltung, Zulassung und Anordnung von PKW-Stellplätzen und 
Garagenzufahrten sind infolge des differenzierten Bestandes nicht bzw. nur mit unvertretbar 
hohem Erfassungsaufwand als Norm festsetzbar 

Beschlussvorschlag 

Es wird keine Änderung vorgenommen. 

 

Öffentlichkeit 2 

Mit Schreiben ohne Datum sowie als Mail vom 28.7.2017 ging folgende Stellungnahme ein. 
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Planerische Stellungnahme / Abwägungsvorschlag 

Ziel des Bebauungsplanes ist es nicht, massive Vergrößerungen der vorhandenen Gebäude 
zu ermöglichen. Deshalb wurden die Baugrenzen relativ eng um die Bestandgebäude 
festgesetzt (gilt auch für das besagte Nachbargrundstück). 

 

Beschlussvorschlag 

Es wird keine Änderung vorgenommen. 
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Öffentlichkeit 3 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 wird vom Rechtanwalt des Grundstückseigentümers 
folgende Stellungnahme abgegeben. 
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Planerische Stellungnahme / Abwägungsvorschlag 

Die Formulierung kann so wie vorgeschlagen übernommen werden. Der Argumentation bzgl. 
der ausnahmsweisen Zulässigkeit ist zu folgen. Wenn die Voraussetzung vorliegt, ist die 
erhöhte GRZ zulässig. 

Die derzeitige Formulierung erfordert eine formale Einzelfallentscheidung, die letztlich 
zusätzliche Verfahrensschritte bei der Genehmigung erfordert und zu Missverständnissen  
führen kann. 

 

Beschlussvorschlag 

Der Text wird wie folgt geändert: 

„Sofern das bestehende Gebäude bereits eine höhere GRZ als 0,4 aufweist, darf die GRZ 
auch bei Neubauten um 0,1 überschritten werden. 

 

 

Da die vorstehenden Abwägungsvorschläge zu keiner inhaltlichen Änderung führen, kann 
der Satzungsbeschluss gefasst werden. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften als 
Satzungen. 

Auf beiliegende Satzungstexte wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

Doerries 

 

 


	FLD_voname
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag

